
kräftig geworden sind, die aber als offensichtliche 
Fehlsprüche für die Justiz nicht tragbar sind, aufrecht
erhalten bleiben. Man war sich dabei bewußt, daß es, 
wenn man dem begegnen wollte, erforderlich sein 
würde, das Prinzip der Rechtskraft, das eine der 
wesentlichsten Garantien der allgemeinen Rechtssicher
heit ist, zugunsten einer gerechten Entscheidung im 
Einzelfall zu durchbrechen. Aus dieser Problematik er
gab sich von selbst die Notwendigkeit, den Rahmen für 
die Beseitigung derartiger rechtskräftiger Urteile mög
lichst eng zu begrenzen, um eine zu weitgehende und 
deshalb der allgemeinen Rechtssicherheit abträgliche 
Durchbrechung der Rechtskraft zu verhindern.

Bevor der Entschluß gefaßt wurde, eine neue ge
setzliche Regelung dieser Materie zu treffen, wurde 
überprüft, ob und inwieweit die vorhandenen gesetz
lichen Bestimmungen ausreichten, um das erstrebte 
Ziel zu erreichen. Die Strafprozeßordnuhg selbst kennt 
als Mittel zur Beseitigung rechtskräftiger Urteile in 
Strafsachen nur das Wiederaufnahmeverfahren. Dessen 
Wesen besteht darin, daß es sich nur um Angriffe 
gegen die tatsächlichen Feststellungen des früheren 
Urteils handelt, daß mit ihm eine Anfechtung der 
Rechtsauffassung oder der Strafzumessung des frühe
ren Urteils nicht möglich ist (vgl. Hippel, Der deut
sche Strafprozeß 1941, S. 610) und daß es stets darauf 
ankommt, Tatsachen vorzubringen, die bei der Findung 
des früheren Urteils unbekannt geblieben sind. Es ist 
nicht zu verkennen, daß in den meisten Fällen, in 
denen nach den bestehenden Gesetzen die Wiederauf
nahme des Verfahrens zulässig ist, auch im Interesse 
der Herbeiführung einer gerechten Entscheidung ein 
Bedürfnis dafür besteht, das erste Urteil zu beseiti
gen. Es lassen sich aber durchaus Fälle denken, in 
denen zwar einem Wiederaufnahmeantrag stattgegeben 
werden muß, bei denen aber das im Wiederaufnahme
verfahren gefällte Urteil im Ergebnis so unerheblich 
von dem früheren Urteil abweicht, daß die Abände
rung dieses Urteils zur Erzielung einer sachlich ge
rechtfertigten Entscheidung nicht erforderlich gewesen 
wäre. Hierauf gerade kommt es aber bei dem an. was 
mit dem neuen Gesetz erreicht werden soll. Nicht ist 
hierfür maßgeblich, wie schwer ein formeller Gesetzes
verstoß für sich allein wiegt, entscheidend ist vielmehr, 
wie sich dieser Gesetzesverstoß auf den sachlichen In
halt des Urteils ausgewirkt hat. Für einen solchen 
Zweck ist aber das Wiederaufnahmeverfahren weder 
geschaffen noch geeignet.

In Wissenschaft und Rechtsprechung ist es aner
kannt, daß es Urteile geben kann, die an einem der
artig wesentlichen Mangel leiden, daß sie als nichtige 
Urteile oder gar als Nicht-Urteile zu bezeichnen sind. 
Allerdings besteht auch Einigkeit darüber, daß es der
artige Urteile fast nur in den Beispielen wissenschaft
licher Lehrbücher, kaum aber in der Praxis gibt. So 
hat das Reichsgericht in seiner Rechtsprechung zwar 
mehrfach die Möglichkeit solcher nichtiger oder Nicht- 
Urteile anerkannt, in den ihm zur Entscheidung vor
liegenden Einzelfällen das Vorliegen der von ihm auf
gestellten Voraussetzungen aber stets verneint (vgl. 
Hippel aaO. S. 376 und die dort zitierten Entscheidun
gen). Weiterhin war es — nicht zuletzt deshalb, weil 
solche Fälle praktisch kaum vorkamen — durchaus 
zweifelhaft, oh es erforderlich sei. derartig unvollkom
mene Urteile formell zu beseitigen, und welcher Weg 
dazu beschritten werden müßte. Bei den Fällen, um 
die es hier geht, wird es sich aber kaum jemals um 
ein nichtiges oder ein Nicht-Urteil in diesem Sinne 
handeln. Und wenn ein rechtskräftiges Urteil, dessen 
Aufhebung erstrebt wird, weil es zu einem nicht trag
baren Ergebnis gekommen ist. zugleich ein nichtiges 
oder ein Nicht-Urteil sein sollte, so wird dieser Um
stand nicht entscheidend dafür sein, ob aus den hier 
erörterten Gründen seine Aufhebung erstrebt wird.

Unter dem Hitler-Regime wurden zwei Institute ge
schaffen. die der Beseitigung rechtskräftiger Urteile in 
Strafsachen dienen sollten. Einmal handelt es sich 
hierbei um den sog. außerordentlichen Einspruch, der 
durch Art. 2 § 3 des Gesetzes zur Änderung von Vor
schriften des allgemeinen Strafverfahrens usw. vom
16. 9. 1939 — RGBl. I, S. 1841 — geschaffen wurde. 
Diesen außerordentlichen Einspruch konnte der Ober
reichsanwalt dann einlegen, wenn er ..wegen schwerer 
Bedenken gegen die Richtigkeit des Urteils eine neue 
Verhandlung und Entscheidung in der Sache für er
forderlich hielt“. Daß dieser außerordentliche Ein

spruch, der „eine Anordnung des Führers in seiner 
Eigenschaft als oberster Gerichtsherr des Deutschen 
Volkes“ war (vgl. den Ministerialkommentar „Deut
sches Strafrecht“ Band 1 von Grau-Krug-Rietzsch,
2. Aufl., S. 419), für die neue demokratische Justiz 
nicht übernommen werden konnte, bedarf keiner weite
ren Begründung.

Weiterhin wurde durch die ZuständigkeitsVO vom 
21. 2. 1940 — RGBl I, S. 405 — die sog. Nichtigkeits
beschwerde eingeführt. Auch sie stand dem Oberreichs
anwalt zu, der sie gegen rechtskräftige Urteile des 
Amtsrichters, der Strafkammer und des Sondergerichts 
erheben konnte, wenn das Urteil wegen eines Fehlers 
bei der Anwendung des Rechts auf die festgestellten 
Tatsachen ungerecht war (§ 34). Die Vorschrift wurde 
durch Art. 7 § 2 der VO zur weiteren Vereinfachung 
der Strafrechtspflege vom 13. 8. 1942 — RGBl. I, 
S. 508 — dahin abgeändert, daß die Nichtigkeits
beschwerde zulässig war, „wenn die Entscheidung 
wegen eines Fehlers bei der Anwendung des Rechts un
gerecht“ war „oder wenn erhebliche Bedenken gegen 
die Richtigkeit der in der Entscheidung festgestellten 
Tatsachen oder gegen den Strafausspruch“ bestanden. 
Während also nach der ursprünglichen Fassung nur 
Rechtsverletzungen, die das Urteil ungerecht gemacht 
hatten, berücksichtigt werden konnten, gab die spätere 
Fassung auch die Möglichkeit zur Nachprüfung der 
Tatsachenfeststellung und des Strafausspruches.

Die Frage, ob diese Nichtigkeitsbeschwerde weiter 
angewendet werden könne, ist auch in der sowjetischen 
Besatzungszone streitig gewesen. In einigen Fällen ist 
nach 1945 von ihr mit der Maßgabe Gebrauch gemacht 
worden, daß an die Stelle des Oberreichsanwalts der 
Generalstaatsanwalt und an die Stelle des Reichs
gerichts das Oberlandesgericht getreten ist. Die über
wiegende Meinung ging aber dahin, man solle eine 
weitere Anwendung der Nichtigkeitsbeschwerde ableh
nen und eine neue gesetzliche Regelung treffen. Für 
diese Ansicht war in erster Linie der Gedanke maß
gebend, daß man es ablehnen müsse, zur Erneuerung 
und zur Festigung der demokratischen Justiz ein In
stitut zu verwenden, das erst durch den nazistischen 
Gesetzgeber in Deutschland eingeführt und von der 
nazistischen Rechtsprechung einseitig zur Durchsetzung 
ihrer Ziele mißbraucht worden war. Weiterhin war 
maßgebend, daß sich namentlich nach der neuen Fas
sung des § 34 der ZuständigkeitsVO kaum eine feste 
Abgrenzung für die Fälle, in denen die Nichtigkeits
beschwerde zulässig sein sollte, finden ließ. Wenn der 
Gesetzgeber sich aber schon dazu entschließt, im Inter
esse einer gerechten Entscheidung bestimmter Einzel
fälle das für die allgemeine Rechtssicherheit so bedeut
same Prinzip der Rechtskraft zu durchbrechen, so ist 
es seine Aufgabe, die Fälle, in denen dies zulässig sein 
soll, möglichst scharf zu umgrenzen, um einem Miß
brauch des neu geschaffenen Instituts von vornherein 
entgegenzuwirken.

Aus diesen Gründen ist von der Deutschen Justizver
waltung ein neuer Gesetzesentwurf ausgearbeitet wor
den, der die Zulässigkeit einer Kassation rechtskräf
tiger Urteile in Strafsachen vorsah und der in der Zwi
schenzeit in den Ländern der sowjetischen Besatzungs
zone in einer im wesentlichen unveränderten Form 
zum Gesetz geworden ist (vgl. „Neue Justiz“ 1947, 
S. 200).

Der Entwurf der Deutschen Justizverwaltung hat für 
den neuen Rechtsbehelf bewußt einen neuen Namen 
gewählt, nämlich den der Kassation. Die Bezeichnung 
„Nichtigkeitsbeschwerde“ ist nicht nur durch ihre Ver
wendung durch den nazistischen Gesetzgeber ver
braucht. Gegen ihre Weiterverwendung spricht auch 
die Erwägung, daß die Nichtigkeitsbeschwerde die Vor
läuferin der heutigen Revision in Strafsachen, also ur
sprünglich ein ordentliches Rechtsmittel innerhalb des 
gewöhnlichen Strafverfahrens war (vgl. Hahn. Mate
rialien zur Strafprozeßordnung. 1. Abteilung, S. 303 f f ) .  
Mit dem neuen Rechtsbehelf sollte aber gerade ein Weg 
gefunden werden, um in den Fällen zu dem erstrebten 
Ziel einer richtigen Entscheidung zu gelangen, in denen 
die Mittel des gewöhnlichen Strafverfahrens hierzu 
nicht ausreichten. Um das zu bezeichnen, schien der 
Begriff der Kassation besonders geeignet zu sein, der 
zwar der deutschen Gesetzesterminologie bisher fremd 
war, der aber im internationalen Rechtsleben bekannt 
und anerkannt ißt- Vier von den fünf Ländern der
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